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1  E I NL EI T U NG  

1 . 1  An l a s s  u n d  Au f g a b e n s t e l l u n g  

Das Grundstück des ehemaligen Kaufhaus Joh in Friedberg soll einer Neubebauung zuge-

führt werden. Hierzu wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Das Grund-

stück ist derzeit vollständig bebaut bzw. befestigt. 

Um ausschließen zu können, dass artenschutzrechtliche Restriktionen dem späteren Abriss-

vorhaben entgegenstehen, wird auf der Ebene der Bebauungsplanung eine artenschutz-

rechtliche Prüfung hinsichtlich der Betroffenheit „besonders geschützter Arten“ (FFH- und 

VSchRL) gegenüber den Verbotstatbeständen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) vorgenommen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Vorkommen 

besonders geschützter Tierarten (v. a. europäische Vogelarten, ggf. Fledermausarten) nicht 

auszuschließen. Mit der Erarbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde das Büro Na-

turprofil/ Dipl.-Ing. M. Schaefer 2023 beauftragt.  

In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Ar-

ten (alle heimischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch die geplan-

te Nutzungsänderung bzw. die Festsetzungen des zukünftigen Bebauungsplanes erfüllt wer-

den können, ermittelt und dargestellt. Sofern artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt 

werden, sind die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. § 45 

BNatSchG zu prüfen. Der Fachbeitrag Artenschutz wird gemäß dem aktuellen Leitfaden für 

die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, herausgegeben vom Hessischen Ministerium 

für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand 2015), erarbeitet.  

1 . 2  L a g e  u n d  U m f a n g  d e s  V o r h a b e n s  

Das Grundstück des ehemaligen Kaufhauses Joh befindet sich in der Kaiserstraße 96 in 

Friedberg. Der räumliche Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Friedberg, Flur 1 und um-

fasst die Flurstücke 241/5, 244, 245/1, 247 und 248. das Plangebiet grenzt von allen Seiten 

an vorhandene Bebauungen bzw. befestigte Flächen der Innenstadt Friedbergs an. Der 

räumliche Geltungsbereich hat eine Größe von 2.500 m² (0,25 ha). 



Vorhabenb.. B-Plan Nr. 12 „Kaiserstraße Färbergasse“, 2. Ä., Friedberg Fachbeitrag Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 2 

 

Planung und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer 
Alte Bahnhofstr. 15 • 61169 Friedberg • Tel.: 06031 - 2011 • E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 

 

Abbildung 1) Lage des Vorhabens (rot), Quelle: www.natureg.de  

 

 

Abbildung 2) Lage des Geltungsbereiches im Raum (rot) 
Quelle: www.natureg.de 
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1 . 3  R e c h t l i c h e  G r u n d l a g e n  

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften er-

lassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtli-

nie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild leben-

den Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - (ABl. EG Nr. L 206/7) sowie in den 

Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des Rates über die Erhaltung der wild le-

benden Vogelarten vom 02.04.1979 - Vogelschutzrichtlinie - (ABl. EG Nr. L 20/7) verankert.  

Die Vorgaben des europäischen Artenschutzes werden im Bundesnaturschutzgesetz (vom 

29.07.2009) in den §§ 44 und 45 BNatSchG geregelt.  

Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden – falls nicht anders angegeben - auf diese 

Fassung. 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind folgender-

maßen gefasst: 

"Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote)." 

Diese Verbote werden in dem für Vorhaben nach Baugesetzbuch (BauGB) und damit für die 

Aufstellung von Bebauungsplänen relevanten Absatz 5 des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) konkretisiert:  

"1 Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.  

2 Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäi-

sche Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 



Vorhabenb.. B-Plan Nr. 12 „Kaiserstraße Färbergasse“, 2. Ä., Friedberg Fachbeitrag Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 4 

 

Planung und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer 
Alte Bahnhofstr. 15 • 61169 Friedberg • Tel.: 06031 - 2011 • E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderli-

chen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ih-

rer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Er-

haltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchti-

gungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

3 Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt wer-

den.  

4 Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend. 

5 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-

tungsverbote vor.“ 

Entsprechend obigem Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für 

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie die hei-

mischen europäischen Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie.  

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-

meinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Aus-

nahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.  

Artikel 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie sind hierbei zu 

beachten.  

Als für Vorhaben nach dem BauGB einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss nachge-

wiesen werden, dass:  

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher so-

zialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, 

 zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevan-

ten Arten führen, nicht gegeben sind, 

 keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einer Art zu 

erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand eine Verbesserung nicht 

behindert wird. 

Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie: 
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 das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes füh-

ren und 

 das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhaltungszustand 

befinden, diesen nicht weiter verschlechtern. 

Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhaltungszustand nicht ver-

schlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo). 

 

Gemäß Satz 5 des § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es ferner verboten, Bäume, die außerhalb des 

Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, He-

cken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 

September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- 

und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 

von Bäumen. Diese Verbote gelten jedoch nicht für zulässige Abrissvorhaben, wenn nur ge-

ringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Abrissmaßnahmen beseitigt werden 

muss. 

 

1 . 4  M e t h o d i k   

1.4.1 Methodisches Vorgehen 

Grundsätzlich bezieht sich die Artenschutzprüfung auf den Wirkraum des Vorhabens, d. h. 

den Bereich der Landschaft, in dem erfahrungsgemäß oder mit hinreichender Gewähr er-

kennbar mit bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Auswirkungen gegenüber den zu be-

urteilenden Arten zu rechnen ist. Der im Weiteren als „Planungsgebiet“ bezeichnete Land-

schaftsraum entspricht hier im Wesentlichen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans. Da 

an das Planungsgebiet bestehende Siedlungsflächen mit entsprechenden Auswirkungen auf 

die Tierwelt anschließen, kann davon ausgegangen werden, in dieser Richtung keine 

darüberhinausgehenden Störwirkungen initiiert werden.   

Im Mai 2023 fanden Begehungen des Planungsgebiets statt, bei denen das Gebäude sowohl 

von außen als auch von innen in Augenschein genommen wurde. Dabei erfolgte eine Kartie-

rung der vorhandenen Biotop- und Hbaitatstrukturen, auf deren Basis eine Potenzialabschät-

zung für die relevanten Artengruppen vorgenommen wird. Als Bezugsrahmen für Verbrei-

tungsangaben dient das UTM-Gitter Nr. 423-302. 

Soweit Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelar-

ten als für das Vorhaben relevant eingestuft werden, wird im nächsten Schritt geprüft, ob die 

in § 44 BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt sind. Wenn Verbotstatbestände 

gem. § 44 BNatSchG erfüllt sein sollten, erfolgt die Prüfung der Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 BNatSchG. Im Rahmen des Fachbeitrages Artenschutz werden hierfür 

ausschließlich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen geprüft. Dabei wird ggf. ermittelt, 

ob die in den Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie bzw. ob die in Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie 

genannten Verbote einschlägig sind. Ist ein oder sind mehrere Verbote erfüllt, wird geprüft, 

ob die naturschutzfachlichen Befreiungsvoraussetzungen des Artikels 16 der FFH-Richtlinie 

bzw. des Artikels 9 i.V.m. Art. 13 der Vogelschutzrichtlinie vorliegen.  
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1.4.2 Einbeziehung von Maßnahmen 

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden Maß-

nahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie ggf. Maßnahmen zur Wahrung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) setzen am Pro-

jekt an. Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder so-

weit abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 

geschützte Arten erfolgt (z. B. Baufeldkontrolle oder Schutzpflanzungen)1. 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen, continuous ecological functionality-measures) setzen unmittelbar am betroffe-

nen Bestand der geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffe-

nen Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht 

zu erhalten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF-Maßnahmen 

müssen den Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die in der Eingriffsre-

gelung i. d.R. Ausgleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen unmittelbaren räumli-

chen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z.B. in Form einer Vergrößerung ei-

nes Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter funktionaler Beziehung zu die-

sem. 

Werden trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und/oder CEF-

Maßnahmen Verbotstatbestände erfüllt, so dienen kompensatorische Maßnahmen (compen-

satory measures) dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffe-

nen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologi-

schen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d.h. 

sie sind auf die jeweilige Art und die Funktionalität auszurichten (im Bebauungsplan stellen 

sie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dar). Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist 

zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in der eine irreversible Schwächung der Popula-

tion zu erwarten ist. 

Kompensatorische Maßnahmen dienen in der artenschutzrechtlichen Prüfung dem Nach-

weis, dass die naturschutzfachlichen Voraussetzungen (Nachweis des Verweilens im derzei-

tigen günstigen Erhaltungszustand) vorliegen.  

1 . 5  D a t e n g r u n d l a g e n  

Der vorliegende Artenschutzbeitrag basiert in der Hauptsache auf den vor Ort während der 

Begehung gewonnenen Erkenntnissen. Die dabei gewonnenen Details genügen für eine be-

lastbare Aussage in der artenschutzrechtlichen Prüfung, d.h. weitere spezielle Erhebungen 

von Tieren erscheinen nicht geboten.  

Darüber hinaus sind Daten folgender Arbeiten und Schriften ausgewertet: 

 Vögel in Hessen, Brutvogelatlas (Hess. Gesellschaft f. Ornithologie u. Naturschutz, 2010) 

                                                
1 Vgl. Ausführungen in Guidance document on the stricht protection of animal species of community interest provided by the Habits  
    Directive 92/43/EEC, Draft-Version 5, April 2006. 
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 Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 - Ökologie und Verbreitung von Ar-

ten der FFH-Richtlinie in Deutschland (Bundesamt für Naturschutz, 2003 u. 2004) 

 Verbreitung der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie, Nationaler Bericht – Bewer-

tung der FFH-Arten (Bundesamt für Naturschutz, 2019) 

 

2  R E L EV AN T E  AR T E N U N D I HR E  B E T RO F F EN H EI T  

In den folgenden Kapiteln liegt der Fokus auf den europarechtlich geschützten Pflanzen- und 

Tierarten des Anhangs IV FFH-RL, Art. 1 VSchR, die innerhalb des Planungsgebiets struk-

turbedingt, d. h. im Zusammenhang der dort gegebenen Habitatstrukturen und Lebensraum-

bedingungen, vorkommen könnten.  

2 . 1  B i o t o p -  u n d  G e b ä u d e s t r u k t u r  

Neben dem in Rede stehenden und zum Abriss vorgesehenen Gebäude befinden sich auf 

dem Grundstück lediglich versiegelte Freiflächen. Das Gebäude weist zum Teil Fassaden-

verkleidungen auf. Die Dachfläche besitzt sowohl Giebeldachelemente als auch Flachda-

chelemente. Neben Glasverkleidungen im Erdgeschoss und Fenstern in den oberen Stock-

werken setzen sich die Außenwände aus größeren Betonplatten zusammen. Die Fassade ist 

überwiegend intakt und einheitlich strukturiert. Vorsprünge, Überstände und Hohlräume, die 

von wildlebenden tierean als Unterschlupf oder für die anlage von Niststätten genutzt werden 

könnten, sind nur ansatzweise vorhanden. Zum Teil bestehen zwischen den einzelnen Plat-

ten kleinere Spalten.  
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Abbildung 3) Siedlungs- und Biotopstruktur im Umfeld des Geltungsbereiches (rot)  
Quelle: www.natureg.de 

 

 

Abbildung 4) Fassadenansicht der Nordseite 
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Abbildung 5) Fassadenansicht der Südseite 

 
Abbildung 6) Innenansicht 

 
Abbildung 7) Dachfläche 
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Abbildung 8): Unbesetztes Nest (rot) unter der Fassadenverkleidung 
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Abbildung 9) Spalten in der Außenwand  
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2 . 2  W i r k f a k t o r e n  

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

2.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Hierbei handelt es sich um eine vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Baustel-

leneinrichtungen, unabdingbare Arbeitsbereiche der Baumaschinen, Materiallager etc. 

Die Baustelleneinrichtungs- und Baunebenflächen, temporären Lager- und Abstellplätzen 

und die Baustellenerschließung gehen nicht über den Eingriffsbereich hinaus. Es werden vo-

raussichtlich keine zusätzlichen Flächen beansprucht.  

 Es ist hier sicher davon auszugehen, dass all diese im Bereich der überformten Flächen o-

der den vorhandenen befestigten Flächen liegen, so dass keine hiermit in Verbindung ste-

hende zusätzliche Flächeninanspruchnahme zum Tragen kommt.  

Staub- und Schadstoffeinträge, optische und akustische Störeffekte 

Derartige baubedingte Auswirkungen können angesichts des räumlich und zeitlich begrenz-

ten Umfangs der Abrissmaßnahmen vernachlässigt werden. Letztendlich ist davon auszuge-

hen, dass die eingesetzten Baumaschinen den geltenden Emissionswerten für Schadstoffe 

und den Bestimmungen zum Lärmschutz einhalten und insbesondere kein nächtlicher Bau-

betrieb erfolgt.  

2.2.2 Anlagebedingte Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Unter „anlagebedingt“ werden die Auswirkungen einer Baumaßnahme verstanden, die hier 

auf den geplanten Neubau mit seinen baulichen Anlagen und Freiflächen zurückzuführen 

sind. Da das neue Gebäude auf der Fläche der bestehenden Bebauung errichtet wird, wer-

den keine unbebauten bzw. unbefestigten Flächen beansprucht. 

Barrierewirkung / Zerschneidung 

Es handelt sich bereit um einen dicht bebauten Bereich der Friedberger Innenstadt mit einer 

weitgehend geschlossenen Bebauung entlang der Kaiserstraße und der Färbergasse. Die 

Neubebauung führt daher nicht zu einer darüber hinausgehenden Zerschneidung oder Barri-

ere-Wirkung.  

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Störeffekte 

Da es sich um einen Abriss eines Bestandsgebäudes mit anschließender Neubebauung 

handelt, können betriebsbedingte Störeffekte vernachlässigt werden. Von der aktuellen Nut-

zung gehen bereits Störungen aus. Durch die innerörtliche Lage an der Haupteinkaufsstraße 
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von Friedberg ist generell von einer allgemeinen sehr hohen anthropogenen Störung auszu-

gehen.  

 

2 . 3  P f l a n z e n a r t e n  n a c h  An h a n g  I V  d e r  F F H - R i c h t l i n i e  

Das Planungsgebiet besitzt keinerlei Biotopstrukturen, welche für das Vorkommen von 

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie, nötig wären. Ein Vorkommen wird daher 

sicher Ausgeschlossen.  

 

2 . 4  T i e r g r u p p e n  n a c h  An h a n g  I V  d e r  F F H - R i c h t l i n i e  

Besonders geschützte Arten der Weichtiere, Käfer, Libellen, Fische, Amphibien, Reptilien, 

Schmetterlinge und flugunfähigen Säugetiere finden – unabhängig ihrer tatsächlichen Ver-

breitungsgebiete - im Planungsgebiet keinerlei auch nur annähernd geeignete Habitatstruktu-

ren.   

Im Friedberg haben einige Fledermausarten ein potentielles Verbreitungsgebiet. Zu erwarten 

sind die siedlungsorientierten und Gebäude bewohnenden Arten Zwergfledermaus (Pipistrel-

lus pipistrellus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Breitflügelfledermaus (Eptesicus se-

rotinus), Großes Mausohr (Myotis myotis) und Graues Langohr (Plecotus austriacus). Auch 

die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) ist eine typische Siedlungsfledermaus und 

erweist sich hinsichtlich ihrer Jagdlebensräume als sehr anpassungsfähige Art. Die Quartiere 

der Großen Bartfledermaus (Myotis brandti) befinden sich sowohl in Siedlungen als auch im 

Wald. So nutzt sie Dachböden und Spaltenquartiere an Gebäuden oder Baumhöhlen und 

Spaltenquartiere an Bäumen. Die Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) findet sich im 

Wald sowie Siedlungsbereichen. Ihre Jagdgebiete erstrecken sich über Parkanlagen, hohe 

Hecken und Büschen bis hin zu Straßenlampen.  

Das Planungsgebiet und sein Umfeld sind angesichts des hohen Bebauungsgrades als 

Jagdrevier wenig attraktiv. Das Quartierpotenzial des Abrissgebäudes ist für Fledermäuse 

insgesamt gering. Nachweise oder konkrete Hinweise auf eine Quartiersnutzung in oder am 

Gebäude (z. B. Kotansammlungen, Urinspuren) wurden im Zuge der Begehung nicht festge-

stellt. Dennoch sind potentiell geeignete Strukturen am Gebäude an verschiedenen Stellen 

zu finden, wobei es sich in erster Linie um enge Spalten handelt, die allenfalls für Einzeltiere 

kleinerer Arten geeignet sind. Die Fassadenabdeckungen weisen Spalten auf, unter welchen 

Fledermäuse Tagesschlafplätze finden könnten. Durch die Spalten an der Außenwand könn-

ten Fledermäuse in das Gebäudeinnere gelangen und dies als Sommerquartier, ggf. als Wo-

chenstube nutzen. Eine Überwinterung ist angesichts des lufttrockenen Gebäudeinnenklimas 

eher unwahrscheinlich.  
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2 . 5  E u r o p ä i s c h e  V o g e l a r t e n  n a c h  A r t .  1  d e r  V S c h R L  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind ausschließlich gebäudebrütende Arten wie 

Haussperling und Hausrotschwanz anzunehmen. Zwar wurden Vorjahresnester gefunden 

(siehe Abbildung 9), besetzte Niststätten wurden jedoch nicht festgestellt. Für Mehlschwal-

ben oder Mauersegler bietet das Gebäude keine geeigneten Strukturen. Im Bereich des Auf-

zugsschachtes wurden Stadttauben (Columba livia domestica) nachgewiesen. Da es sich 

hierbei um eine Zuchtform der Felsentaube handelt, die nicht als europäische Vogelart ein-

gestuft wird, kommen die Verbote des § 44 BNatSchG nicht zur Anwendung. Die Betroffen-

heit der Stadttaube wird daher in der vorliegenden Artenschutzprüfung nicht weiter behan-

delt.  

 

 

Abbildung 10) Nachweislich von Tauben genutzte Strukturen (rot) 
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2 . 6  M a ß n a h m e n  z u r  V e r m e i d u n g  s o w i e  v o r g e z o g e n e   
Au s g l e i c h s m a ß n a h m e n  

2.6.1 Vermeidungsmaßnahmen („mitigation measures“)  

Um eine Beschädigung oder Zerstörung von Niststätten von Vögeln und damit verbundene 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sicher auszuschließen, sind folgende Vermei-

dungsmaßnahmen vorzusehen:  

 Zeitliche Beschränkung der Abrissarbeiten (Bauzeitenregelung und Baufeldkon-
trolle)  
Die vorgesehenen und unvermeidbaren Abrissarbeiten sollten nur im Zeitraum vom 
1. November bis 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres begonnen werden. Damit kann 
eine Betroffenheit von Brutvögeln ausgeschlossen werden und die Wahrscheinlichkeit 
für Beeinträchtigungen von Fledermäusen ist gering. Sofern diese Fristen nicht eingehal-
ten werden können, kann zu anderen Zeiten auch eine Nachsuche in den zu beseitigen-
den Gebäuden auf genutzte Vogelnester oder besetzte Fledermausquartiere erfolgen. 
Wenn sich dabei keine positiven Befunde auf eine Nutzung als Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte ergeben, wären Abrissarbeiten aus artenschutzrechtlicher Sicht auch zu an-
deren Zeiten unkritisch. Bei einem Nachweis werden Schutzmaßnahmen eingeleitet 
(Umsiedlung von Fledermäusen, Verschiebung des Abriss-Beginns bei Vogelfund). 

 

 Vermeidung von Vogelschlag  
Die Fassadenflächen und ggf. Fenster sind so auszuführen, dass Vogelschlag bestmög-
lich ausgeschlossen wird. Dies kann z.B. geschehen durch Anordnung von Sonnen-
schutz- oder sonstigen Fassadenelementen, die Verwendung von transluzentem Glas 
(z.B. Milchglas) sowie transparentem Glas mit Markierungen, die für Vögel wahrnehmbar 
sind. Diese Markierungen (z.B. Punktraster) sollten einen Bedeckungsgrad von mindes-
tens 25% der gesamten Glasfläche aufweisen. Übereckverglasungen sind zu vermeiden, 
ebenso wie stark spiegelnde Oberflächen und Durchblicke.  
 
 

Die folgenden Maßnahmen sind aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht zwingend, sondern 

werden dem Bauherrn zur Verbesserung des Habitatangebotes für wildlebende Tiere bzw. 

zum allgemeinen Tierschutz empfohlen:  

 Extensive Begrünung von Flach- oder flach geneigten Dächern  

zur Entwicklung von innerstädtischer Lebensräumen wildlebender Tiere und Pflanzen. 

 Tierfreundliche Gestaltung  

durch Anbringung künstlicher Nisthilfen und Quartiere, Verwendung heimischer Gehölz-

arten und insektenverträglicher Außenbeleuchtung zur Förderung wildlebender Tiere. 

 Vergrämung der Stadttauben 

durch Verschluss des besetzten Teils des Aufzugsschachtes vor den Abrissarbeiten wird 

vermieden, dass sich Tiere oder besetzte Nester im Gebäude befinden. 
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2.6.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG bzw. CEF-

Maßnahmen („continuous ecological functionality-measures“, Maßnahmen zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität2) können - soweit erforderlich - festgesetzt wer-

den, damit das Tötungs- bzw. das Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 

BNatSchG) nicht erfüllt wird. Da durch die vorstehenden Vermeidungsmaßnahmen vorha-

benbedingte Tötungen bzw. Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausge-

schlossen werden können, werden keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  

 

2 . 7  B e t r o f f e n h e i t  v o n  g e s c h ü t z t e n  Ar t e n  n a c h  An h a n g  I V  
d e r  F F H - R i c h t l i n i e  b z w .  e u r o p ä i s c h e n  V o g e l a r t e n  
n a c h  Ar t .  1  d e r  V o g e l s c h u t z r i c h t l i n i e  

2.7.1 Betroffenheit von Arten nach Anhang IV der FFH -Richtl inie  

Das Planungsgebiet kommt als Teil eines potenziellen Habitats für Fledermäuse in Betracht. 

Aufgrund der weitgehend identischen Betroffenheit wird eine Einzelartenprüfung exempla-

risch für die am ehesten zu erwartende Zwergfledermaus durchgeführt. In Verbindung mit 

den Maßnahmen wird sich die Situation für Fledermäuse nicht grundlegend verschlechtern. 

Im Umfeld und im Bereich des Gebäudes, welches auf dem Gelände neu entstehen soll fin-

den die Tiere weiterhin ausreichend Quartierplätze. 

 

2.7.2 Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Art.  1 der  
        Vogelschutzrichtl inie  

Durch die innerstädtische Lage bietet das Gebiet für störungstolerante Gebäudebrüter einen 

potentiellen Lebensraum. Eine Betroffenheit von Vogelarten kann sich für in Kapitel 2.5 auf-

geführten Arten ergeben. Lediglich während des Abrissvorhabens kann es zu Störungen 

kommen. Von den direkten Eingriffen können jeweils nur einzelne Arten bzw. Brutpaare be-

troffen sein.  

Der Haussperling befindet sich in Hessen in einem ungünstigen Erhaltungszustand und wird 

daher einer Einzelartenprüfung unterzogen, die im Anhang 1 dokumentiert wird. Für die übri-

gen Vogelarten wird eine vereinfachte Prüfung durchgeführt (vgl. Anhang 2). 

  

                                                
2 Vgl. Ausführungen in Guidance document on the stricht protection of animal species of community interest provided by the Habits  
    Directive 92/43/EEC, Draft-Version 5, April 2006. 
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Tabelle 1) Betroffenheit von Vogelarten in ungünstigem Erhaltungszustand im Wirkraum 

des Vorhabens  

Art Vorkommen im Untersu-
chungsgebiet bzw. Wirk-

raum des Vorhabens 

Vermeidungs- und/oder  
CEF-Maßnahmen 

Erfüllung von Verbots- 
tatbeständen gemäß  

§ 44 BNatSchG 

Haussperling 

(Passer domesticus) 

Als potenzieller Brutvogel im 
Eingriffsbereich (Gebäude) 

- Bauzeitenregelung und/oder 

Baufeldkontrolle 

nein 

 

Für den Fall, dass die relevanten Arten potenzielle Niststätten bis zum Abrissbeginn beset-

zen sollten, werden mit einer zeitlichen Beschränkung der Abrissarbeiten außerhalb der 

Fortpflanzungszeit (Bauzeitenregelung) sowie ggf. einer Baufeldkontrolle Tötungen vermie-

den. Angesichts der umgebenden Habitatstruktur bleibt die ökologische Funktion der be-

troffenen Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt, d. h. die betroffenen Arten 

finden in den umgebenden Bestandsgebäuden und dem Neubau auch künftig geeignete 

Brutplätze. Erhebliche Störungen mit negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Populationen sind durch das kleinräumige Vorhaben und die relative Störungsto-

leranz der Arten nicht zu erwarten.  

 

3  N AT U R S C H U T Z F AC H L I C H E  AU S N AH M E VOR AU S -
S E T Z U NG E N G EM .  §  4 5  AB S .  7  B N AT S C H G  I N   
V E R BI N D U NG M I T  AR T .  1 6  (1 )  F F H - R L B ZW .  
AR T .  9  ( 1 )  VSC H R L  

Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische Vogelarten der 

VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden, kommen für eine 

Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

nicht zum Tragen.  

 

4  Z U S AM M EN F AS S U NG U N D PR Ü F U N G SE RGE B NI S  

Im Wirkraum des Vorhabens ist ein Vorkommen von geschützten Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie nicht ausgeschlossen. Zu erwarten sind in erster Linie jagende Fledermausar-

ten. Im Zuge der Gebäude-Inspektion wurden jedoch keine Hinweise auf besetzte Quartiere 

festgestellt. Hinsichtlich der Fledermäuse führen die mit dem Abrissvorhaben in Verbindung 

zu bringenden Wirkprozesse zu keinen erkennbaren oder gar verbotstatbeständigen essen-

ziellen Verlusten oder zu Störungen des Gebietes als Jagdraum. In Verbindung mit den 

Maßnahmen wird sich die Situation für Fledermäuse nicht grundlegend verschlechtern. Im 

Umfeld und im Bereich des Gebäudes, welches auf dem Gelände neu entstehen soll, finden 

die Tiere weiterhin ausreichend Quartierplätze. 
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Innerhalb und im Umfeld des Geltungsbereiches ist ein Vorkommen verschiedener Vogelar-

ten im Sinne einer „worst-case“-Betrachtung nicht ausgeschlossen. Die mit dem Vorhaben 

verbundenen Flächen- bzw. Habitatverluste sind für die Arten im Umfeld und an der späteren 

Neubebauung kompensierbar und aus artenschutzrechtlicher Sicht unerheblich. Durch die 

vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen wird eine Tötung von Jungvögeln oder Zerstörung 

von Gelegen verhindert. Angesichts der Störungstoleranz der Arten einerseits und der zeit-

lich und räumlichen Vorbelastungen andererseits ist nicht mit populationswirksamen Störun-

gen zu rechnen.  

Die Prüfung der Betroffenheit kommt vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, dass mit der 

Umsetzung des Abrisses keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt 

werden.  

 Eine Verletzung oder Tötung von tatsächlich oder potenziell vorkommenden, beson-

ders geschützten Arten (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ist, unter Berück-

sichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen bzw. kann vermieden wer-

den.  

 Bau- oder betriebsbedingte Störungen (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind 

unerheblich.  

 Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (bezogen 

auf § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für die mutmaßlich vorkommenden Fledermausar-

ten und die nachweislich oder potenziell vorkommenden Vogelarten - unter Berücksich-

tigung der Vermeidungsmaßnahmen - ausgeschlossen.  

 

  

 

Friedberg, den 21.07.2023 
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AN H AN G  1 :  VE R TI E FE N D E E I NZ E L AR T E N - P R Ü F U NG  

 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Z w e r g f l e d e r m a u s  ( P i p i s t r e l l u s  p i p i s t r e l l u s )   

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art * RL Deutschland (2009) 

 Europäische Vogelart 3 RL Hessen (1996) 

 - ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          

(Hessen Forst (2008) Erhaltungszustand der Arten - Gesamtbewertung) 

Deutschland: kontinentale Region                          

(HLNUG (2013) Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen - Deutschland) 

Hessen                             

(HLNUG (2013) Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen - Deutschland) 

1. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Zwergfledermäuse sind typische Spaltenbewohner an Gebäuden. Ihre Quartiere befinden sich hinter 

Schiefer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohlblockmauern und sonstigen 

kleinen Spalten an der Außenseite von Gebäuden. Einzeltiere werden mittlerweile aber häufig auch in 

Baumhöhlen oder -spalten angetroffen. Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier. 

Als Jagdgebiete der Zwergfledermaus werden häufig Waldränder, Hecken und andere Grenzstrukturen 

beschrieben, aber auch an und über Gewässern ist die Art regelmäßig anzutreffen. Die Jagdgebiete lie-

gen meist in einem Radius von etwa 2 km um das Quartier, können aber während Gravidität und Lakta-

tion auch bis zu 5,1 km entfernt liegen. Die Zwergfledermaus ernährt sich vorwiegend von kleinen Insek-

ten wie Mücken oder Kleinschmetterlingen. Im Winter (Oktober/November bis März/April) sucht sie un-

terirdische Höhlen, Keller oder Stollen zum Überwintern auf. Wie im Sommer hängt sie dort nicht frei, 

sondern kriecht in enge Spalten. Anscheinend regelmäßig gibt es in einer Region ein zentrales Mas-

senwinterquartier, das im Spätsommer von Tausenden von Individuen erkundet wird und von einem Teil 

als Winterquartier genutzt wird. Die schwärmenden bzw. überwinternden Zwergfledermäuse kommen 

aus den Sommerquartieren, die in einem Radius von bis zu 40 km um das Winterquartier liegen. Die 

Wochenstuben werden ab Mai bezogen, die Geburt der Jungtiere erfolgt meist Mitte Juni bis in den Juli 

hinein. 4 Wochen nach der Geburt sind die Jungtiere selbstständig und die Wochenstube löst sich auf. 

Dann schwärmen die Tiere aus, um sich zu paaren und die Winterquartiere aufzusuchen.  

4.2 Verbreitung 

Die Zwergfledermaus kommt in weiten Teilen Europas vor, die nördlichsten Nachweise stammen aus 
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Südfinnland. Die Art ist die in Deutschland am häufigsten nachgewiesene Art und kommt flächende-

ckend vor. Die Zwergfledermaus ist offenkundig ebenfalls die häufigste Fledermausart Hessens. Auf-

grund der flächigen Verbreitung und des häufigen Vorkommens ist die Zwergfledermaus momentan die 

einzige Fledermausart, bei der momentan keine flächige Gefährdung anzunehmen ist. 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Die Art kann in bzw. am Gebäude geeignete Sommerquartiere finden. Winterquartiere sind unwahr-

scheinlich.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die potenziell von der Art genutzten Lebensstätten befinden sich an den zum Abriss vorgesehenen 

Gebäuden. Ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann – ein Besatz vorausgesetzt - 

daher nicht ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Da für die Neubebauung der Abriss der Bestandsgebäude unabdingbar ist, wäre der Verlust einer 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte nicht zu vermeiden.  

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang  

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)   ja   nein 

Der Eingriff ist anteilsmäßig gering gegenüber den angrenzend verbleibenden geeigneten Gebäu-

destrukturen, so dass die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zu-

sammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt bleibt. Auch die neuzu-

bauenden Gebäude können potentiell als Lebensstätte dienen.  

 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein 
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6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die potenziell von der Art genutzten Lebensstätten befinden sich an den zum Abriss vorgesehenen 

Gebäuden. Baubedingte Verletzungen oder Tötungen von Fledermäusen können – ein Besatz vo-

rausgesetzt - daher nicht ausgeschlossen werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Bauzeitenregelung  

Indem die die Abrissarbeiten außerhalb der Aktivitätsphase der Tiere (zwischen 01.11 und 01.03 

des Folgejahres) durchgeführt werden, wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich Tiere im Eingriffsbe-

reich aufhalten reduziert. Eine Baufeldkontrolle vor Beginn der Arbeiten erübrigt sich jedoch nicht.  

Baufeldkontrolle  

Zur sicheren Vermeidung der Tötung von Tieren sind die zum Abriss vorgesehenen Gebäudeteile 

auf einen Besatz durch Fledermäuse zu überprüfen. Eventuell vorgefundene oder angetroffene 

Tiere sind zu bergen und in geeignete Lebensräume außerhalb des Eingriffsbereichs zu verbrin-

gen.  

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßahmen 

Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant  

erhöhtes Tötungsrisiko von Tieren? 

   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Es handelt sich insgesamt um ein vorbelastetes Gebiet. Nächtliche Bauarbeiten werden nicht er-

forderlich. Eine relevante Unterbrechung von Flugkorridoren – die als Störung aufgefasst werden 

könnte - kommt durch die die Neubebauung nicht zum Tragen. Die spätere Nutzung der Neube-

bauung birgt für die Art keine erhöhten Kollisionsgefahren. Somit kann ausgeschlossen werden, 

dass der Erhaltungszustand einer lokalen Population eine Verschlechterung erfährt, zumal es sich 

bei der Zwergfledermaus um eine Art mit hoher Störungstoleranz handelt. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.  

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen  

vollständig vermieden?   ja   nein 
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Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände ein-

treten.  

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermei-

dung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, also 

einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Popula-

tion über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die  

oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festge-

legt. 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  

keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  

Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL. 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in  

Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

H a u s s p e r l i n g  ( P a s s e r  d o m e s t i c u s )   

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art ......V RL Deutschland 

 Europäische Vogelart ......V RL Hessen 

 ...... ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          

http://bd.eionet.europa.eu/article12/progress?period=1&conclusion=bs 

Deutschland: kontinentale Region                          

Hessen                             

(VSW (2014): Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten in Hessen; s. Anlage 3) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Haussperling gilt als ausgesprochener Kulturfolger in dörflichen sowie städtischen Siedlungsräu-

men. Als Gebäudebrüter ist er an entsprechende Gebäudestrukturen mit Nischen und Höhlen gebun-

den, nimmt aber auch Nisthilfen an. Außerdem ist er auf ganzjährig verfügbare Nahrungsressourcen 

(Sämereien, Insekten) angewiesen. Außerhalb der Siedlungsbereiche brütet der Haussperling an Ein-

zelgebäuden (Feldscheunen, Gehöfte), Fels –oder Erdwänden.  

Haussperlinge brüten in der Regel in kleinen Kolonien von 10-20 Paaren im Zeitraum von März bis Au-

gust. Als Standvögel nutzen sie auch im Winter ihre Nisthöhlen. 

4.2 Verbreitung 

Der Haussperling kommt in nahezu ganz Europa als Jahresvogel vor und ist in ganz Hessen mit derzeit 

(2014) 165.000-293.000 Brutpaaren verbreitet. Schwerpunkte liegen im Rhein-Main-Gebiet sowie in den 

Räumen Kassel, Fulda, Gießen-Wetzlar, Limburg, Hanau und entlang der Bergstraße. 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Für die Art bietet das Abrissgebäude geeignete Brutstandorte. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
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oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die potenziell von der Art genutzte Lebensstätte liegt innerhalb des direkten Eingriffsbereichs. Ein 

Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann daher nicht ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Da ein vollständiger Abriss des Gebäudes vorgesehen ist, kann ein Verlust potenzieller Niststätten 

bei Umsetzung des Vorhabens nicht vermieden werden.  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang  

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)   ja   nein 

Der Eingriff ist flächenmäßig gering gegenüber den verbleibenden geeigneten Habitatstrukturen, 

so dass die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang 

auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt bleibt.  

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die potenziell von der Art genutzte Lebensstätte liegt innerhalb des direkten Eingriffsbereichs. 

Baubedingte Verletzungen von Jungvögeln oder eine Zerstörung von Gelegen können daher nicht 

ausgeschlossen werden. Mit dem Abriss- und Bauvorhaben sind Gefährdungen von Individuen 

verbunden. Kollisionsrisiken, durch den Neubau mit einem erhöhten Anteil an Glasflächen, sind 

möglich.   

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Bauzeitenregelung: 

Eine Tötung von Jungvögeln oder eine Zerstörung von Gelegen kann vermieden werden, wenn 

Abrissarbeiten außerhalb der Fortpflanzungszeit, d. h. zwischen dem 01.10 und dem 28.02 des 

Folgejahrs durchgeführt wird.  

Baufeldkontrolle  
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Zur sicheren Vermeidung der Tötung von Tieren sind die zum Abriss vorgesehenen Gebäudeteile 

auf einen Besatz durch Haussperlinge zu überprüfen. Eventuell vorgefundene oder angetroffene 

Tiere sind zu bergen und in geeignete Lebensräume außerhalb des Eingriffsbereichs zu verbrin-

gen.  

Vermeidung von Vogelschlag 

Durch die Sichtbarmachung von Glasflächen z. B. durch geeignete Entspiegelung, Oberflächen-

struktur, Aufkleber etc., kann ein Kollisionsrisiko vermindert werden.  

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßahmen 

Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant  

erhöhtes Tötungsrisiko von Tieren? 

   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Durch die Abrisstätigkeiten kann es zu temporären Störeffekten an einem potenziellen, benachbar-

ten Brutplatz kommen. Da es sich um eine räumlich und zeitlich befristete Baumaßnahme handelt, 

sind hieraus keine erheblichen Störungen abzuleiten, zumal es sich um eine störungstolerante Art 

handelt.  

Es ist daher davon auszugehen, dass sich keine nachteiligen Auswirkungen auf den Erhaltungs-

zustand der lokalen Population ergeben. Es tritt keine - im artenschutzrechtlichen Sinne - erhebli-

che Störung ein. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.  

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen  

vollständig vermieden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten.  

8. Zusammenfassung 
 



Vorhabenb.. B-Plan Nr. 12 „Kaiserstraße Färbergasse“, 2. Ä., Friedberg Fachbeitrag Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 27 

 

Planung und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer 
Alte Bahnhofstr. 15 • 61169 Friedberg • Tel.: 06031 - 2011 • E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermei-

dung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, also 

einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Popula-

tion über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die  

oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festge-

legt. 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  

keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  

Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL. 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in  

Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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AN H AN G  2 :  D AR S T E L L U N G  D E R  B E T R OF F E N H EI TE N  AL L G E M EI N  H Ä U F I G E R  VO-
G E L AR T E N  

Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezogen auf 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden. 

 
 

 
 

Art 

 
 

Wiss. Name 

 
 

Vorkom-
men 

 
 

Schutzsta-
tus nach 

§ 10 
BnatSchG 

 
 

Status 

 
 

Brutpaar-
bestand in 

Hessen 

 
 

Potenziell betroffen nach 
§ 44 Abs. 1 BnatSchG 

 
 

Erläuterung zur Betroffenheit 
(Art/Umfang) 

Hinweise auf landespflegerische 
(Vermeidungs-/Kompensations-) 
Maßnahmen, die dazu bei-
tragen, den Eintritt eines Ver-
botstatbestandes zu verhindern.  

Nr. 13 Nr. 2 Nr. 34 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros p b I 
58.000-
73.000 x x x 

Die Tötung von Individuen im Nest 
(Nr. 1  wird durch eine Bauzeitenre-
gelung vermieden. Störungen (Nr. 2) 
an Brutstandorten im nahen Umfeld 
sind unerheblich bzw. nicht popula-
tionswirksam. Der Verlust von po-
tenziellen Niststätten an Gebäuden 
kann durch die Art im Umfeld kom-
pensiert werden.  

- Bauzeitenregelung 

- Baufeldkontrolle  

 

 

Erläuterung: 
Vorkommen: n = nachgewiesen,  p = potenziell 
Schutzstatus: b = bes. geschützt, s = streng geschützt 
Status: I = regelmäßiger Brutvogel, III = Neozoen oder Gefangenschaftsflüchtling 
 
 

                                                
3 Verbotstatbestand wird durch Bauzeitenregelung vermieden.  

4 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu.  
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AN H AN G  3 :  VO R S C H L ÄGE  F Ü R  FE S TS E TZ U N G E N 
U N D  HI N WEI SE  ZUM  AR T E N S C H U T Z I M  
B E B AU U N G S PL AN  

 

 

Festsetzungen: 

 

 Bauzeitenregelung und Baufeldkontrolle 

Die vorgesehenen und unvermeidbaren Abrissarbeiten sind nur im Zeitraum vom 1. No-

vember bis 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres zulässig. Sofern diese Fristen nicht 

eingehalten werden können, kann zu anderen Zeiten auch eine Nachsuche in den zu 

beseitigenden Gebäuden auf genutzte Vogelnester erfolgen. Wenn sich dabei keine po-

sitiven Befunde auf eine Nutzung als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte ergeben, wären 

Abrissarbeiten aus artenschutzrechtlicher Sicht auch zu anderen Zeiten unkritisch. Bei 

einem Nachweis werden Schutzmaßnahmen eingeleitet (Umsiedlung der Fledermäuse, 

Verschiebung des Abrisses bei Vogelfund). 

 Vermeidung von Vogelschlag  

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind bei Neubauten ungegliederte Glasflächen und -

fassaden sowie transparente Brüstungen (z.B. an Dachterrassen und Balkonen) mit ei-

ner Größe von mehr als 5 m² mit geeigneten, für Vögel sichtbaren Oberflächen auszu-

führen. Übereckverglasungen sind zu vermeiden, ebenso wie stark spiegelnde Oberflä-

chen und Durchblicke.  

 

Hinweis zum Artenschutz: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Vorkommen besonders geschützter 

Tierarten (v a. Vögel und Fledermäuse) nicht auszuschließen. Zur Vermeidung von Ver-

botstatbeständen gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG – Tötungsverbot – und des § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG – Lebensstättenschutz sind Abrissarbeiten möglichst außerhalb der 

Fortpflanzungszeit von Vögeln, d. h. in der Zeit zwischen dem 01.11 und dem 28. bzw. 

29.02 des Folgejahres zu beginnen. Können diese Fristen begründet nicht eingehalten 

werden, ist vor Beginn der Arbeiten im Zuge einer Baufeldkontrolle zu prüfen, ob besetz-

te Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Arten, insbesondere von Vögeln und 

Fledermäusen, betroffen sein können. Ggf. sind unter naturschutzfachlicher Begleitung 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu ergreifen.  

Sind dennoch baubedingte Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG – 

Tötungsverbot – und des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG – Lebensstättenschutz – zu erwarten, 

so ist gemäß § 44 (5) BNatSchG nachzuweisen, dass die ökologische Funktion der von 

den Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt ist. Im Falle eines zu erwartenden erheblichen Störungstatbestan-

des gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist nachzuweisen, dass der Erhaltungszustand der 

lokalen Population der betroffenen Arten sich nicht verschlechtert.  

Es wird eine tierfreundliche Gestaltung beispielsweise durch künstliche Nisthilfen, Ver-

wendung heimischer Gehölzarten und insektenverträglicher Außenbeleuchtung zur För-

derung wildlebender Tiere empfohlen. 

 


